
1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung 

der Gemeinde Lutter 
 
 
Auf Grund der §§ 19 Abs. 1, 21 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) und der §§ 1, 2, 11 und 12 des 
Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 19. September 2000 (GVBl. 
S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Lutter in seiner Sitzung am 7. Dezember 2023 die 
folgende 1. Änderung zur Friedhofsgebührensatzung vom 18. Oktober 2023 beschlos-
sen: 
 
 

§ 1 Änderungen 
 
Das - Verzeichnis der Friedhofsgebühren - wird wie folgt neu gefasst: 
 
 

Verzeichnis der Friedhofsgebühren 
 
 

Nr. Nutzung, Benutzung/Leistung 
Gebühr 

EUR 

1.0 
Nutzung der Trauerhallen 
(einschließlich Aufbewahrung der Leiche/Urne) 

20,00 

 

2.0 
Erwerb von Nutzungsrechten an Erdreihengrabstätten 
und Urnenreihengrabstätten 

 

2.1. Erdreihengrabstätten  

2.1.1 Für Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 300,00 

2.1.2. Für Verstorbene ab vollendetem 10. Lebensjahr 500,00 

2.1.3. 
Für Bestattung im pflegearmen Rasenreihengrab (Einzelgrab) 
(Pflege während der Liegezeit durch die Gemeinde) 

1.200,00 

2.2. Urnenreihengrabstätten  

2.2.1. Für Urnenbestattung im Einzelurnengrab 450,00 

2.2.2. 
Für Urnenbestattung in einer vorhandenen Grabstätte 
gemäß § 11 Abs. 6 Friedhofssatzung 

150,00 

2.2.3. 
Für Urnenbestattung im pflegearmen und anonymen Urnengrab 
(Pflege während der Liegezeit durch die Gemeinde) 

450,00 
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3.0 
Verlängerung des Nutzungsrechts  
Einmalige Verlängerung des Nutzungsrechts gemäß § 9 Abs. 4 
Friedhofssatzung für 10 Jahre 

200,00 

 

4.0 

Grabräumung 
Für die Räumung einer Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit/Nut-
zungszeit oder nach Entziehung des Nutzungsrechts durch den 
Friedhofsträger (§ 23) werden die tatsächlichen Kosten der beauf-
tragten Baufirma berechnet. 

 

 

5.0 

Zuschläge 
Für Bestattungen gemäß § 2 Abs. 3 Friedhofssatzung  
Zuschlag in Prozent der Gebühr nach 1., 2. und 3. dieses Ver-
zeichnisses 

100 % 

 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 29. Oktober 2023 in Kraft. 
 
 
Lutter, 14. Dezember 2023 
 
 
 
Müller 
Bürgermeister (Siegel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsvermerk: 
 
1. Die 1. Änderung zur Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Lutter wurde im 

Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Uder Nr. 9/2023 vom 23. Dezember 2023 
öffentlich bekannt gemacht. 

 
2. Die o. g. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 29. Oktober 2023 in Kraft. 


